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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  

1.1 Produktidentifikator 
Artikelnummer 23916 
Artikelbezeichnung Reagenz A Phosphat Natriumperoxodisulfat Gesamt Phosphat 
REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern 
Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3. 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird  

Identifizierte Verwendungen    Chemische Analytik, Chemische Produktion 
 

11.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firma Fa.Grüssing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060 
Auskunftsgebender Bereich info@gruessing-filsum.de 

 
1.4 Notrufnummer                       Giftzentrale Göttingen Tel 0551/219240 
 

 

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 

Atembeschwerden verursachen. 

Skin Sens. 1  H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

2.2 Kennzeichnungselemente  
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Signalwort: Gefahr  

 

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:  

 

Natriumperoxodisulfat  

 

Gefahrenhinweise:  

 

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  

 

Sicherheitshinweise:  

 

P280 Schutzhandschuhe tragen.  
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P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
Keine bekannt. 

 

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1 Stoff 

Nicht anwendbar  

3.2 Gemisch 

Gemisch, bestehend aus nachfolgend angeführten Stoffen: Wasser, Natriumperoxodisulfat  

 

Gefährliche Inhaltsstoffe:  

 

CAS: 7775-27-1 Natriumperoxodisulfat  1 - <5% 

EINECS: 231-892-1 ~ Ox. Liq. 2, H272; ~ Resp. Sens. 1, H334; ~ Acute Tox. 4, H302; 

Skin Sens. 1, H317  

    

Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu 

entnehmen.  

 

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

 

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  

 

Nach Hautkontakt:  

 

Mit viel Wasser waschen.  

 

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei 

Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  

Nach Augenkontakt:  

 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt 

konsultieren.  

 

Nach Verschlucken:  

 

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  

 

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  

 

Hinweise für den Arzt:  

 

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten 

Informationen verfügbar.  
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Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Keine weiteren relevanten 

Informationen verfügbar.  

 

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
Löschmittel  

 

Geeignete Löschmittel: Das Produkt ist nicht brennbar. Löschmittel auf Umgebung abstimmen.  

 

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  

 

Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Schwefeloxide (SOx)  

 

Hinweise für die Brandbekämpfung  

 

Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 

Weitere Angaben  

 

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen 

Vorschriften entsorgt werden. 

 
ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren  

 

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Kap. 8).  

 

Umweltschutzmaßnahmen:  

 

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die 

Kanalisation gelangen lassen.  

 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:  

 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) 

aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 

 

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung 

Handhabung:  

 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  

 

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden.  

 

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Kap. 8)  
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  

 

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.  

 

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.  

 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Dicht verschlossen bei 15 °C bis 25 °C lagern.  

 

Lagerklasse gemäß VCI-Lagerklassenkonzept: 5.1 B  

 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -  

 

Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe 

Abschnitt 7.  

 

Zu überwachende Parameter  

 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:  

 

7775-27-1 Natriumperoxodisulfat  

 

MAK     vgl.Abschn.IV  

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.  

 

Begrenzung und Überwachung der Exposition  

 

Persönliche Schutzausrüstung:  

 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:  

 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.  

 

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Vor den Pausen und bei 

Arbeitsende Hände waschen.  

 

Atemschutz: Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.  

 

Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: Kombinationsfilter B-P2  

 

Handschutz: Schutzhandschuhe  

 

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk  
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Augenschutz: Schutzbrille 

 

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 
Form flüssig 
  
Farbe farblos 
  
Geruch geruchlos 
  
Geruchsschwelle Nicht anwendbar 
  
pH-Wert 3,0-3,3 
bei  100 g/l  
20 °C  
  
Schmelzpunkt nicht anwendbar 
  
Siedepunkt/Siedebereich verfügbar Keine Information  
  

Flammpunkt Nicht anwendbar 
  
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Information verfügbar. 
  
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Keine Information verfügbar. 
  
Untere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
  
Obere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
  
Dampfdruck Keine Information verfügbar C 
  
Relative Dampfdichte Keine Information verfügbar. 
  
Dichte 1,04 g/cm3 bei 20 °C 

  

Relative Dichte Keine Information verfügbar 

  
Wasserlöslichkeit bei 20 °C löslich 
  
  
Verteilungskoeffizient: n- Keine Information verfügbar 

Octanol/Wasser . 
Selbstentzündungstemperatur Keine Information verfügbar. 
  
Zersetzungstemperatur Keine Information verfügbar 
  
Viskosität, dynamisch Keine Information verfügbar 
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Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft. 
  
Oxidierende Eigenschaften 
 

keine 

 
9.2 Sonstige Angaben 

Nicht anwendbar 

 
ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität  

Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 

Chemische Stabilität  

 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:  

 

Nicht eintrocknen lassen.  

 

Festes Dinatriumperoxodisulfat ist brandfördernd.  

 

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  

 

Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 

Unverträgliche Materialien:  

 

Reduktionsmittel Entzündbare Stoffe  

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Im Brandfall: siehe Kapitel 5. 

 

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben 

Angaben zu toxikologischen Wirkungen  

 

Akute Toxizität  

 

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:  

 

7775-27-1 Natriumperoxodisulfat  

 

Oral     LD50     920 mg/kg (Ratte) (IUCLID)  

 

Primäre Reizwirkung:  

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.  

 

Schwere Augenschädigung/-reizung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 

Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut  

 

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann 

allergische Hautreaktionen verursachen.  

 

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)  

 

Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

 

Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

 

Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition  

 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition  

 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
 
ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben  
 

Aquatische Toxizität:  

 

7775-27-1 Natriumperoxodisulfat  

 

EC50 133 mg/l, 48 h (Daphnia magma / großer Wasserfloh) (IUCLID) LC50 771 mg/l, 96 h 

(Regenbogenforelle) (IUCLID)  

 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 

Verhalten in Umweltkompartimenten:  

 

Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 

Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 

Weitere ökologische Hinweise:  

 

Allgemeine Hinweise:  

 

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend  

 

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die 

Kanalisation gelangen lassen.  
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Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 
ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung 

Verfahren der Abfallbehandlung  

 

Empfehlung:  

 

Die Entsorgung richtet sich nach den jeweiligen örtlichen Bestimmungen. Zu empfehlen ist die 

Kontaktaufnahme mit der zuständigen Behörde oder einem Entsorgungsunternehmen.  

 

Ungereinigte Verpackungen:  

 

Empfehlung:  

 

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie können dann nach entsprechender 

Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.  

 

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 

 

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer UN 3216 

14.2 Ordnungsgemäße UN- 
3216 PERSULFATE, ANORGANISCHE, 

WÄSSERIGELÖSUNG, N.A.G. 
Versandbezeichnung  

14.3 Klasse 5.1 

14.4 Verpackungsgruppe III 

14.5 Umweltgefährdend -- 

14.6 Besondere ja 
Vorsichtsmaßnahmen für den  
Verwender  

Tunnelbeschränkungscode E 

Binnenschiffstransport (ADN)  

Nicht relevant  

Lufttransport (IATA)  

14.1 UN-Nummer UN 3216 

14.2 Ordnungsgemäße UN- 
PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS 

SOLUTION, N.O.S. 
Versandbezeichnung  

14.3 Klasse 5.1 

14.4 Verpackungsgruppe III 

14.5 Umweltgefährdend -- 

14.6 Besondere nein 
Vorsichtsmaßnahmen für den  

Verwender  
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Seeschiffstransport (IMDG)  

14.1 UN-Nummer UN 3216 

14.2 Ordnungsgemäße UN- 
PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS 

SOLUTION, N.O.S. 
Versandbezeichnung  

14.3 Klasse 5.1 

14.4 Verpackungsgruppe III 

14.5 Umweltgefährdend -- 

14.6 Besondere ja 
Vorsichtsmaßnahmen für den  
Verwender  

EmS F-A  S-Q 
 

Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-
Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Nicht relevant 

 

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften 

 

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 

den Stoff oder das Gemisch  

 

Richtlinie 2012/18/EU  

 

Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.  

 

Nationale Vorschriften:  

 

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

 

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben 

 

Relevante Sätze  

 

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.  

 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  

 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  

 

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 
Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und 
Akronyme Verwendete Abkürzungen und Akronyme können auf www.wikipedia.de 
nachgeschlagen werden. 
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Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das 
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen 
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar. 

 


